
Der ÖBRT weist darauf hin, dass Reiki laut Gewerbeordnung unter die Neuen Selbständigen fällt. Das 
erklärte Ziel des ÖBRT ist es, eine gewerberechtliche Regelung für die Tätigkeit des/der ReikitherapeutIn zu 
erwirken.  
 
Die folgenden Paragraphen erklären die Abgrenzung von Reiki zur Tätigkeit von Ärzten, Psychologen und 
Psychotherapeuten. 

 
 

Kurpfuscherei 
    § 184 StGB. Wer, ohne die zur Ausübung des ärztlichen Berufes erforderliche Ausbildung erhalten zu 
haben, eine Tätigkeit, die den Ärzten vorbehalten ist, in bezug auf eine größere Zahl von Menschen 
gewerbsmäßig ausübt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen zu bestrafen. 
 
    § 1 ÄrzteG. Soweit in den einzelnen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, bezieht sich in diesem 
Bundesgesetz 
1. die allgemeine Bezeichnung “Arzt” (“ärztlich”) auf alle Ärzte, die über eine Berufsberechtigung als “Arzt für 
Allgemeinmedizin”, “approbierter Arzt”, “Facharzt” oder “Turnusarzt” verfügen, 
2. die Bezeichnung “Turnusarzt” auf alle Turnusärzte in Ausbildung. 
 

Der Beruf des Arztes 
    § 2 ÄrzteG. (1) Der Arzt ist zur Ausübung der Medizin berufen. 
    (2) Die Ausübung des ärztlichen Berufes umfaßt jede auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen 
begründete Tätigkeit, die unmittelbar am Menschen oder mittelbar für den Menschen ausgeführt wird, 
insbesondere 
1. die Untersuchung auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen von körperlichen und psychischen Krankheiten 
oder Störungen, von Behinderungen oder Mißbildungen und Anomalien, die krankhafter Natur sind; 
2. die Beurteilung von in Z 1 angeführten Zuständen bei Verwendung medizinisch-diagnostischer Hilfsmittel; 
3. die Behandlung solcher Zustände (Z 1); 
4. die Vornahme operativer Eingriffe einschließlich der Entnahme oder Infusion von Blut; 
5. die Vorbeugung von Erkrankungen; 
6. die Geburtshilfe sowie die Anwendung von Maßnahmen der medizinischen Fortpflanzungshilfe; 
7. die Verordnung von Heilmitteln, Heilbehelfen und medizinisch diagnostischen Hilfsmitteln; 
8. die Vornahme von Leichenöffnungen. 
    (3) Jeder zur selbständigen Ausübung des Berufes berechtigte Arzt ist befugt, ärztliche Zeugnisse 
auszustellen und ärztliche Gutachten zu erstatten. 
 
    § 3 ÄrzteG. (1) Die selbstständige Ausübung des ärztlichen Berufes ist ausschließlich Ärzten für 
Allgemeinmedizin und approbierten Ärzten sowie Fachärzten vorbehalten. Die selbstständige Ausübung des 
ärztlichen Berufes ist auch als Gruppenpraxis in der Rechtsform einer offenen Gesellschaft zulässig. 
    (2) Die selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes besteht in der eigenverantwortlichen Ausführung 
der im § 2 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten, gleichgültig, ob solche Tätigkeiten freiberuflich oder im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt werden. 
    (3) Die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt befindlichen Ärzte (Turnusärzte) 
sind lediglich zur unselbstständigen Ausübung der im § 2 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten in den 
gemäß §§ 9 bis 11 als Ausbildungsstätten anerkannten Einrichtungen, im Rahmen von Lehrpraxen bzw. 
Lehrgruppenpraxen oder in Lehrambulatorien unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte 
berechtigt. Sofern krankenanstaltenrechtliche Organisationsvorschriften keine dauernde Anwesenheit eines 
Facharztes erfordern, können Turnusärzte, die bereits über die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten 
verfügen, vorübergehend auch ohne Aufsicht eines für die Ausbildung verantwortlichen Facharztes tätig 
werden. 
    (4) Anderen als den in den Abs. 1 und 3 Genannten ist jede Ausübung des ärztlichen Berufes verboten. 
 

Strafbestimmungen 
    § 199 ÄrzteG. (1) Wer eine in den §§ 2 Abs. 2 und 3 umschriebene Tätigkeit ausübt, ohne hiezu nach 
diesem Bundesgesetz oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften berechtigt zu sein, begeht, sofern die 



Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 3 630 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
    (2) Sofern aus der Tat (Abs. 1) eine schwer wiegende Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit einer 
Person entstanden ist oder der Täter bereits zweimal wegen unbefugter ärztlicher Tätigkeit bestraft worden 
ist, ist der Täter mit Geldstrafe bis zu 21 800 Euro zu bestrafen. 
    (3) Wer den im § 3 Abs. 1 oder 3, § 12 Abs. 3, § 12a Abs. 4, § 15 Abs. 5, § 27 Abs. 2 oder Abs. 7 zweiter 
Satz, § 29 Abs. 1, § 31 Abs. 3, § 32 Abs. 3, § 35 Abs. 7, § 36, § 37 Abs. 1 oder 8, § 43 Abs. 2, 3, 4 oder 
6,  § 45 Abs. 3 oder 4, § 46, § 47 Abs. 1, § 48, § 49, § 50 Abs. 1 oder 3, § 50a, § 50b, § 51, § 52 Abs. 2, 
§ 53 Abs. 1 bis 3, § 54 Abs. 1, § 55, § 56 Abs. 1, § 57 Abs. 1, § 63, § 89 oder § 194 erster Satz enthaltenen 
Anordnungen oder Verboten zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
    (4) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2 
180 Euro zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 
 
    § 204 ÄrzteG. Durch dieses Bundesgesetz werden 
1. das Zahnärztegesetz – ZÄG, BGBl. I Nr. 126/2005, 
2. das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, BGBl. I Nr. 108/1997, 
3. das Hebammengesetz, BGBl. Nr. 310/1994, 
4. das Kardiotechnikergesetz, BGBl. I Nr. 96/1998, 
5. das MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992, 
6. das Bundesgesetz über die Regelung des medizinisch-technischen Fachdienstes und der 
Sanitätshilfsdienste, BGBl. Nr. 102/1961, 
7. das Sanitätergesetz, BGBl. I Nr. 30/2002, 
8. das Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz, BGBl. I Nr. 169/2002, 
sowie die den gewerberechtlichen Vorschriften unterliegenden Tätigkeiten nicht berührt. 
 
    Art I § 1 PsychotherapieG. (1) Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
die nach einer allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewußte und geplante 
Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und 
Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen 
einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende 
Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die 
Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern. 
    (2) Die selbständige Ausübung der Psychotherapie besteht in der eigenverantwortlichen Ausführung der 
im Abs. 1 umschriebenen Tätigkeiten, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten freiberuflich oder im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden. 
 

Berufsbezeichnung 
  
    § 13 PsychotherapieG. (1) Wer zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigt ist, hat im 
Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes die Berufsbezeichnung „Psychotherapeut'' oder 
„Psychotherapeutin'' zu führen und kann als Zusatzbezeichnung einen Hinweis auf die jeweilige 
methodenspezifische Ausrichtung jener psychotherapeutischen Ausbildungseinrichtung, bei der die 
Psychotherapieausbildung absolviert worden ist, anfügen. Sofern mehrere Psychotherapieausbildungen 
absolviert worden sind, können entsprechende Hinweise als Zusatzbezeichnungen angefügt werden. 
    (2) Die Führung der Berufsbezeichnung „Psychotherapeut'' oder „Psychotherapeutin'' samt 
Zusatzbezeichnung ist im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Berufes den im Abs. 1 genannten 
Personen vorbehalten. 
    (3) Jede Bezeichnung, die geeignet ist, die Berechtigung zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie 
vorzutäuschen, ist untersagt. 
 

Berufsumschreibung 
  



    Art II § 3 PsychologenG. (1) Die Ausübung des psychologischen Berufes im Bereich des 
Gesundheitswesens ist die durch den Erwerb fachlicher Kompetenz im Sinne dieses Bundesgesetzes 
erlernte Untersuchung, Auslegung, Änderung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von Menschen 
unter Anwendung wissenschaftlich-psychologischer Erkenntnisse und Methoden. 
    (2) Die Ausübung des psychologischen Berufes gemäß Abs. 1 umfaßt insbesondere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. die klinisch-psychologische Diagnostik hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Persönlichkeitsmerkmalen, 
Verhaltensstörungen, psychischen Veränderungen und Leidenszuständen sowie sich darauf gründende 
Beratungen, Prognosen, Zeugnisse und Gutachten, 
2. die Anwendung psychologischer Behandlungsmethoden zur Prävention, Behandlung und Rehabilitation 
von Einzelpersonen und Gruppen oder die Beratung von juristischen Personen sowie die Forschungs- und 
Lehrtätigkeit auf den genannten Gebieten und 
3. die Entwicklung gesundheitsfördernder Maßnahmen und Projekte. 
    (3) Die selbständige Ausübung des psychologischen Berufes gemäß Abs. 1 besteht nach dem Erwerb 
fachlicher Kompetenz im Sinne dieses Bundesgesetzes in der eigenverantwortlichen Ausführung der im 
Abs. 1 umschriebenen Tätigkeiten, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten freiberuflich oder im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses ausgeführt werden. 
     
Die aktuelle Version der oben zitieren Gesetzesstellen ist online abrufbar unter http://www.ris.bka.gv.at . 
Im Übrigen stellen die oben zitierten Gesetze lediglich einen Auszug dar. Für weiterführende Informationen 
ersuchen wir Sie, sich online unter http://www.ris.bka.gv.at zu informieren.  
 


